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Wissensvermittlung an sie zu setzen. Dazu eignen sich sowohl regelmässige elektronische 
Informationen über allgemeine Entwicklungen in der Radium-Thematik als auch die gezielte 
Information von Behörden bei Bedarf. Das BAG soll betroffenen Gemeinden und Kantonen 
einen Auszug aus dem Radium-Liegenschaftsinventar zustellen. Auch soll das BAG auf An-
frage Unterstützung vor Ort bei Untersuchungen und Sanierungen zur Verfügung stellen. Das 
BAG soll auch in Zukunft seine führende Rolle bei der Behandlung der Radium-Altlastenprob-
lematik beibehalten. 

Mit dem Aktionsplan Radium konnte die Problematik der Radium-Altlasten erfolgreich bewältigt 
werden. Offene Fragen existieren hinsichtlich der Finanzierung zukünftiger Sanierungen (Kos-
tentragung/-Teilung) und des Führens eines womöglich öffentlichen Liegenschaften-Katasters 
mit (Rest-)Belastungen von Radium, für welches derzeit keine rechtliche Grundlage existiert. 

Keywords: Radium, Evaluation, Radium-Leuchtfarbe, radiologische Altlasten, Radium-Aktionsplan, Gebäudesanierung, 
Deponien, Altlasten, Uhrenindustrie 
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communales et sur la transmission de connaissances à ces dernières. A cet effet, tant des 
informations électroniques régulières sur les développements généraux de la thématique du 
radium que l'information ciblée des autorités en cas de besoin sont appropriées. L'OFSP de-
vrait fournir aux communes et aux cantons concernés un extrait de l'inventaire des biens im-
mobiliers contenant du radium. Sur demande, l'OFSP devrait apporter son soutien sur place 
lors d'investigations et d'assainissements. L'OFSP doit conserver à l'avenir son rôle de leader 
dans le traitement de la problématique des sites contaminés au radium. 

Le plan d'action radium a permis de maîtriser avec succès la problématique des sites conta-
minés au radium. Des questions restent ouvertes en ce qui concerne le financement des futurs 
assainissements (prise en charge des coûts/partage) et la tenue d'un éventuel cadastre public 
des immeubles contaminés par le radium (résiduel), pour lequel il n'existe actuellement aucune 
base juridique. 

Keywords: Radium, évaluation, peinture luminescente au radium, sites contaminés par des radiations, plan d'action ra-
dium, assainissement des biens-fonds, décharges, sites contaminés, industrie horlogère 
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3. Sanierungen kontaminierter Gebäude (Überschreitung des Dosisrefe-
renzwerts von 1 Millisievert pro Jahr für die Bewohner) 

4. Überwachung potenziell kontaminierter Deponien 

Der Grossteil der Arbeiten im Rahmen des Aktionsplans konnte bis Ende 
2023 abgeschlossen werden. Ein kleiner Teil wird über das Ende des Akti-
onsplans weitergeführt werden. Dies betrifft die Themen der ehemaligen De-
ponien und der verbleibenden, Radium-kontaminierten Liegenschaften. 

1.2 Evaluationsauftrag 
Das Ziel der vorliegenden Evaluation ist, bilanzierendes Wissen zur Umset-
zung und zur Zielerreichung des Aktionsplans Radium zu gewinnen. Zudem 
soll sie aufzeigen, wie es mit denjenigen Aktivitäten weitergehen soll, die 
nach Ablauf des Aktionsplans noch nicht abgeschlossen sind (Grundleistun-
gen des BAG in den Bereichen Deponien und kontaminierte Gebäude).  

Der Zweck der Evaluation ist, einen Evaluationsbericht zu schaffen, der als 
Grundlage für die Erarbeitung des Schlussberichtes «Bilanz des Aktions-
plans Radium 2015-2023» zuhanden des Bundesrates dient. 

Gegenstand der Evaluation ist der Aktionsplan Radium 2015-2023. Dieser 
besteht aus den genannten zwei Teilprojekten (vgl. 1.1).  

Die Evaluation verfolgt die Beantwortung sowohl deskriptiver als auch eva-
luativ-bewertender Fragen, wobei letztere auf die Zweckmässigkeit, Wirk-
samkeit und Wirtschaftlichkeit des Aktionsplans zielen. 

Die Evaluationsfragen sind in Anhang A1 im Detail aufgeführt. Die wichtigs-
ten Fragen sind: 

1. Wie wurde der Aktionsplan umgesetzt, gab es Abweichungen vom Plan 
und wer finanzierte den Aktionsplan? 

2. Wie zweckmässig waren die vier Massnahmenpakete (vgl. 1.1)?  

3. Wie gut war die Kommunikation des BAG und die Zusammenarbeit auf 
allen Verwaltungsebenen? 

4. Wurden die Ziele erreicht? Waren die Ziele genügend ambitioniert, spe-
zifisch und messbar formuliert? 

5. Haben sich die finanziellen Aufwendungen des Bundes mit Blick auf die 
Zielerreichung gelohnt? 

1.3 Methodisches Vorgehen 

1.3.1 Übersicht Evaluationsansatz und Vorgehen 
Um das Verständnis der Prozesse, involvierten Akteure und Wirkweisen zu 
erlangen, erarbeitete das Evaluationsteam ein Wirkmodell des Aktionsplans 
(vgl. Anhang A3). Dieses war zentral, um den Evaluationsgegenstand voll-
ständig zu erfassen und Wirkungszusammenhänge aufzuzeigen. 

Das im Rahmen des Evaluationskonzepts erarbeitete Methodendesign bein-
haltet folgende Erhebungsmethoden: 

Abschluss des  
Aktionsplans 

Ziel und Zweck der 
Evaluation 

Evaluationsgegen-
stand 

Evaluationsfragen 

Wirkmodell 

Methodendesign 
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2.1.1. Waren die historischen Nachforschungen von 
potenziell kontaminierten Liegenschaften ausrei-
chend? Ist das Inventar vollständig?   

X X X X     

2.1.2. Waren die Katasterdaten ausreichend, um 
potenziell kontaminierten Deponien zu identifizie-
ren? Welches waren die Auswahlkriterien? 

X X X X     

2.2. Messungen in potenziell kontaminierten Ge-
bäuden  

        

2.2.1. Wie geeignet war das Vorgehen bei der Diag-
nostik, um die Ziele zu erreichen?   

X X X X     

2.2.2. Wie wurden die Messungen organisiert/priori-
siert? Gab es Schwierigkeiten bei der Durchsetzung 
der Untersuchungen? 

X X X X X X   

2.2.3. Gibt es Lücken (Bsp. Liegenschaften, die 
nicht untersucht werden konnten)?  

 X X X     

2.2.4. Was ist bei den weiterzuführenden Grundleis-
tungen des BAG zu beachten? 

 X X X   X X 

2.3. Sanierungen kontaminierter Gebäude          

2.3.1 Wie wurden die Sanierungen organisiert/prio-
risiert?  

X X X X     

2.3.2 Hat sich der abgeschätzte Sanierungsanteil 
bestätigt? 

X        

2.3.3 Eine Sanierung kostet im Schnitt CHF 45'000. 
Sind diese im Hinblick auf die Zielerreichung des 
AP (siehe Punkt 4) verhältnismässig/angemessen? 

 X X X     

2.3.4 Benötigte es Baubewilligungen?  (X) X (X)  X   

2.3.5 Konnte überall die künftige Bewohnbarkeit 
des Objekts gewährleistet werden? War die Reno-
vation für die BewohnerInnen akzeptabel?  

 X X X X X   

2.3.6 Was ist bei künftigen Renovationen (Rückver-
folgbarkeit der restlichen Radiumbelastungen) zu 
beachten?   

 X X X   X  

2.3.7 Wie hat man die konforme Abfallentsorgung 
organisiert? 

 X X X     

2.3.8 Welche Lösungen hat man für die Bewälti-
gung von Mischkontaminationen gefunden? 

X      X  

2.3.9 Gab es Probleme bei der Suche geeigneter 
Deponien? Wenn ja, welche?   

 X X X   X  

2.3.10 Wie gross ist der Anteil Fälle, wo der Verur-
sacher der Kontamination noch existiert?   

X      X  

2.3.11 Welche Grundleistungen soll das BAG wei-
terführen? Was ist dabei zu beachten? 

 X X X   X X 

2.4 Überwachung potenziell kontaminierter De-
ponien  

        

2.4.1 Wie gut konnten die ehemaligen Deponien, 
die möglicherweise radium-kontaminierte Abfälle 
enthalten, erfasst werden?  

X X X X     

2.4.2 Wurden geeignete Massnamen definiert?  X X X     

2.4.3 Ist die langfristige Verwaltung sichergestellt?  X X X     





https://github.com/davidsjoberg/ggsankey
https://github.com/davidsjoberg/ggsankey
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(vollständig) ausgefüllt hatten. Die durchschnittliche Ausfülldauer betrug 30 
Minuten. Insgesamt wurden 81 Personen zur Umfrage eingeladen, 26 Per-
sonen beantworteten die Evaluationsfragen vollständig oder teilweise. Die 
Rücklaufquote beträgt 32 %.  

Die Einladungen zur Online-Umfrage bei Betroffenen erfolgten durch das 
BAG. Die Umfrage fand zwischen dem 25. September und dem 6. November 
2023 statt. Am 10. Oktober 2023 wurde eine Erinnerung an alle Betroffenen 
verschickt. Die durchschnittliche Ausfülldauer betrug 9 Minuten. Insgesamt 
wurden 111 Personen zur Umfrage eingeladen, 42 Personen beantworteten 
die Evaluationsfragen vollständig oder teilweise. Die Rücklaufquote beträgt 
38 %. 

Die Ergebnisse wurden quantitativ (geschlossene Fragestellungen) und qua-
litativ (offene Fragestellungen) ausgewertet. Die quantitativen Ergebnisse 
werden in Grafiken dargestellt. Bei Fragen, bei denen eine Zustimmung mit 
einer Skala von 1-6 (Likert-Skala) abgefragt wurde, wurden Antworten zu 
tiefer-mittlerer Zustimmung (1-4) und hoher Zustimmung (5-6) aggregiert. 
Dies wurde einerseits in Anlehnung an das Schweizer Notensystem ge-
macht, aber auch, weil bei vielen Fragen der überwiegende Teil der Antwor-
ten im Bereich 5-6 erfolgte und keine klaren Verteilmuster der tiefen Zustim-
mungswerte (1-4) sichtbar waren. Durch die Aggregierung der tieferen-mitt-
leren Bewertungen erhalten diese optisch ein höheres Gewicht und die Dar-
stellung wird aussagekräftiger. Bei jeder Frage werden jeweils alle verfüg-
baren Antworten (inklusive «kann ich nicht beurteilen») ausgewertet. Aus 
diesem Grund variiert teilweise die Anzahl der Antworten zwischen den ein-
zelnen Fragen. Die Antworten auf die offenen Fragestellungen flossen in 
konsolidierter Form in den Schlussbericht ein.  

Der Datenschutz wird sichergestellt, indem Ergebnisse der Befragungen nur 
in anonymisierter und aggregierter Form im Evaluationsbericht publiziert 
werden. Alle Befragten stimmten der Einwilligungserklärung zu, in der diese 
Bestimmungen präzisiert wurden. In der Einwilligungserklärung wurden die 
Teilnehmenden zudem über den Zweck der Umfrage sowie über Ihr Recht 
auf Auskunft und Löschung der Daten informiert.  

1.3.5 Methodik der Interviews 
Es wurden 10 halbstrukturierte Interviews per Telefon oder Microsoft Teams 
in 2 Runden (6 Interviews im Juni/Juli 2023 und 4 weitere Interviews im No-
vember 2023) durchgeführt. Dabei wurden sowohl Personen berücksichtigt, 
die direkt in der Steuergruppe des Aktionsplans beteiligt waren als auch Be-
hördenmitglieder von besonders betroffenen Gemeinden und Kantonen. 

Das Ziel der ersten sechs explorativen Interviews war dabei, die Umfragen 
an die Begleitgruppe und an die Betroffenen zu fokussieren, Lücken zu iden-
tifizieren und die Fragestellungen zu verbessern. Darüber hinaus sollten die 
Interviews auch zur Beantwortung einiger Evaluationsfragestellungen beitra-
gen. Die vier Interviews der zweiten Runde dienten dazu, Lücken in den Ant-
worten der Online-Umfragen zu schliessen und eine bessere Aussensicht 
auf einige Evaluations-Fragestellungen zu erhalten, insbesondere von stark 
betroffenen Kantonen und Gemeinden. Zudem dienten die Interviews auch 
der Schärfung des Workshop-Programms. 

Auswertung der 
Umfrageergebnisse 

Datenschutz 
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Eidgenössische Strahlenschutzkommission schliesslich Empfehlungen zum 
Umgang mit radiologischen Altlasten heraus. Die Umsetzung der Empfeh-
lungen wurde allerdings nicht als vordringlich eingestuft, da aufgrund der 
Aufgabenverzichtsplanung die Abteilung Strahlenschutz im BAG sich auf Ri-
siken in Zusammenhang mit den höchsten Dosen konzentrierte. 

 
Abbildung 1: Zeitstrahl des Aktionsplans Radium mit relevantem Kontext. Quelle: BAG. 

 Ausgeprägte Regionalität  
Die Radium-Problematik ist durch eine starke Regionalität geprägt. Da sich 
die Schweizer Uhrenindustrie auf den Jurabogen konzentrierte, befinden 
sich die meisten potenziell kontaminierten Liegenschaften und alten Depo-
nien im Jurabogen, im nordwestlichen Mittelland und im Kanton Genf [1]. 

 
Abbildung 2: Übersicht potenziell Radium-kontaminierter Liegenschaften (Heatmap) und Ra-

dium-kontaminierter alter Deponien (beige Punkte, ein Punkt pro Gemeinde), die 
über die Umsetzungsdauer des Aktionsplans Radium identifiziert wurden (Stand 
Dezember 2023). Je dunkler, desto mehr Liegenschaften befinden sich am gleichen 
Ort. 
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Abbildung 4: Beurteilung der Kommunikation und Zusammenarbeit durch Begleitgruppe und Be-
troffene. Stichtag für die Auswertung: 6. November 2023.  

In den Online-Umfragen zeigte sich bei den Fragen zur Kommunikation des 
BAG (Abbildung 4) eine mehrheitliche Zufriedenheit (Begleitgruppe) resp. 
grossmehrheitliche Zufriedenheit (Betroffene). Bei den abgefragten Eigen-
schaften der Kommunikation sind keine grösseren Bewertungsunterschiede 
ersichtlich. Mehrfach wurde von der Begleitgruppe und Betroffenen genannt, 
dass die Informationen vollständig, selbsterklärend, adressatengerecht, ef-
fektiv, kompetent und lösungsorientiert als auch regelmässig erfolgten. Die 
Information erfolgte dabei gemäss BAG schriftlich, telefonisch oder in Sit-
zungen. Die Ansprechpersonen des BAG waren dabei stets dieselben (über-
einstimmende Aussagen aus Umfrage und Interviews). 

 Verbesserung der Kommunikation des BAG im Verlauf  
Während die Kommunikation zu Beginn des Projekts als Reaktion auf eine 
Krise reaktiv erfolgte, wurde von Begleitgruppenmitgliedern im Rahmen von 
Online-Umfrage, Interviews und Abschluss-Workshop eine Verbesserung 
der Kommunikation des BAG über die Zeit festgestellt. Als konkrete Bei-
spiele wurden im Workshop der Wechsel von der anfänglichen Krisenkom-
munikation in eine strukturierte, offene reguläre Kommunikation sowie in ei-
nem Interview die Information im Rahmen der Sanierung einer ehemaligen 
Bieler Kindertagesstätte genannt. 

 Zusammenarbeit mit dem BAG wird als mehrheitlich  positiv empfun-
den 
Die Zusammenarbeit mit dem BAG wird von mehr als einem Drittel aller Be-
fragten der Begleitgruppe als «gut» oder «sehr gut» beurteilt. Als positive 

Wahrnehmung der 
Zusammenarbeit 
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Die Zusammenarbeit zwischen BAG und kantonalen und kommunalen Be-
hörden habe sich mit der Zeit entwickelt und die Kantone konnten dadurch 
auch Kompetenzen aufbauen, die wertvoll waren für die Zusammenarbeit. 

 Die Umsetzung des Aktionsplans wurde positiv beurteilt  
Die Umsetzung des Aktionsplans durch das BAG wurde von Begleitgruppen-
mitgliedern in der Online-Umfrage grossmehrheitlich positiv beurteilt. Oft 
wurde dabei das ganzheitliche, abgestufte Vorgehen mit Priorisierungen ge-
nannt. Die Kommunikation mit Behörden und Betroffenen wurde als positiv 
beurteilt und die Projektverantwortlichen beim BAG als lösungsorientiert, 
kompetent und konstruktiv beschrieben. Mehrmals wurde auch das Vorge-
hen für historische Nachforschungen, Untersuchungen, und Sanierungen 
kontaminierter Gebäude und Deponien positiv hervorgehoben. 

Bemängelt wurde vereinzelt ein zu optimistischer Zeitplan, ein zu tiefes Sa-
nierungsziel und die zunächst fehlende finanzielle Unterstützung des Akti-
onsplans durch die Uhrenindustrie. In einem Fall gab es zudem Probleme 
mit der Information der Behörden über geplante Untersuchungen und im 
Tessin entstand in einem Fall der Eindruck, dass die historische Recherche 
unzureichend und Verdachtsfälle mit geringer Priorität und unvollständig be-
handelt wurden. 

 Bewertung durch das Evaluationsteam  
Die Bewertung erfolgt anhand der Kriterien Relevanz, Effizienz und Wirk-
samkeit auf Basis der oben dargelegten Erhebungen und Auswertungen. 

Das Evaluationsteam beurteilt die kommunikative Arbeit des BAG im Rah-
men des Aktionsplans Radium in Bezug auf die Kommunikationsgrundsätze, 
die Kommunikationskanäle als auch die Inhalte und Häufigkeit der Kommu-
nikation als hochgradig relevant. Die Kommunikation entwickelte sich im Ab-
lauf von einem Modus der «Krisenkommunikation» zu einem effizienten Um-
setzungsinstrument. Dass sich die Kommunikation im Verlauf verbesserte, 
spricht für die Lern- und Adaptationsfähigkeit der Steuerung und der Umset-
zungsorganisation. Die in den Erhebungen geäusserten Defizite sind aus 
Sicht des Evaluationsteams Einzelfälle, die nicht auf strukturelle Defizite hin-
weisen. Mit Blick auf die fast vollständige Sanierungsrate (Teilprojekt Ge-
bäude) und die Lösung der Deponieüberwachung (Teilprojekt Deponien) 
kann die Kommunikation hinsichtlich der Erreichung der Teilprojektziele als 
hochgradig wirksam beurteilt werden. Weil die Kommunikation in der sensib-
len Radioaktivitätsthematik besonders wichtig war, ist besonders die positive 
Bewertung jener Personen, die durch Messungen und Sanierungen in ihren 
Wohnhäusern betroffen waren, sehr erfreulich. 

Die Zusammenarbeit und Rollenverteilung der drei involvierten Staatsebe-
nen (Bund, Kantone, Gemeinden) beurteilt das Evaluationsteam als konzep-
tionell zielführend: das BAG übernahm eine klare und starke Führungsrolle, 
wobei bei einzelnen Themen (z. B. Deponien), bei denen Kantone und 
Standortgemeinden eine wichtigere Rolle einnahmen, die Rollenklärung ent-
sprechend Zeit beanspruchte. Für die Zielerreichung in relativ kurzer Zeit 
war diese Rollenverteilung mit Blick auf die Zielerreichung wirksam.  

Wahrnehmung der 
Umsetzung 
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Teil der Sanierungen verblieben nach der Sanierung noch Radium-Rück-
stände unterhalb des Sanierungsziels von 1 mSv/Jahr (n=145). 

 
Abbildung 5: Prozessverlauf bei potenziell radiumkontaminierten Liegenschaften. Von links 

nach rechts: Entstehen des Gebäudeinventars anhand verschiedener Quellen 
(«Infoquelle») zum Untersuchungsstatus von Liegenschaften («Status Untersu-
chung») bis zur Sanierung («Status Sanierung» und «Bereich der  Sanierung»). 

 

 
Abbildung 6: Verhältnis zwischen nicht zugänglichen Wohnungen und zugänglichen Wohnungen 

(Total Wohnungen: n=6195) bei 866 untersuchten Liegenschaften, die mindestens 
teilweise Wohnungen enthielten. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Verhältnis nicht zugänglicher Wohnungen
Zugänglich 5840
Nicht zugänglich 355

Zugänglich Nicht zugänglich
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(anhand der Vollständigkeit des Inventars) auf Basis der oben dargelegten 
Erhebungen und Auswertungen. 

Das Evaluationsteam beurteilt die Anstrengungen bei den veranlassten und 
durchgeführten Nachforschungen zu potenziell Radium-kontaminierten Ge-
bäuden als umfangreich und darum sehr relevant. Die Nachforschungen 
wurden diversifiziert, aber trotzdem zielgerichtet durchgeführt: eine vertiefte 
Nachforschung in wenig betroffenen Kantonen (z.B. Tessin) wurde aufgrund 
der gut aufgearbeiteten Geschichte der Uhrenindustrie in der Schweiz und 
begrenzter finanzieller Mittel nicht durchgeführt. Damit folgten die Anstren-
gungen auch dem Aspekt des Kosten-Nutzen-Gleichgewichts. 

Die Frage nach der Vollständigkeit des Inventars ist schwierig zu beantwor-
ten, weil für eine Abschätzung, wie viele Liegenschaften trotz des grossen 
Aufwands nicht erfasst wurden, Unsicherheit bleibt. Eine objektive Definition 
der Vollständigkeit des Inventars hält das Evaluationsteam nicht für möglich. 
Auch die Erhebungen und Auswertungen zeigen eine gewisse Ambivalenz 
bzw. die Schwierigkeit, zur Vollständigkeit eine Aussage zu treffen. Ein wich-
tiger Aspekt in diesem Zusammenhang scheint uns auch die Problematik 
möglicher Wertminderung von Immobilien zu sein. Bei Katastern von poten-
ziell kontaminierten Liegenschaften besteht darum die Möglichkeit eines In-
teressenkonflikts zwischen Liegenschaftseigentümern und Behörden. 

4.2 Untersuchungen in potenziell kontaminierten Gebäuden 
 Organisation und Priorisierung der Untersuchungen durch BAG er-

folgt  
Der generelle Ablauf der Untersuchungen ist im Wirkungsmodell (siehe Aus-
zug in Abbildung 9) aufgezeigt: Die Untersuchungen wurden durch das BAG 
geplant und durch dieses selbst (z.T. mit Begleitung der Suva oder externen 
Firmen) oder die IRA (Institut de radiophysique du centre hospitalier univer-
sitaire vaudois; vor allem in der Westschweiz) durchgeführt. Innerhalb des 
BAG waren zudem auch die Sektion Forschungsanlagen und Nuklearmedi-
zin (FANM) (für die Dosisabschätzung und zur Überprüfung der Einhaltung 
des Arbeitsschutzes gem. Suva und Strahlenschutzverordnung (StSV) bei 
den Untersuchungen) und die Sektion URA (Umweltradioaktivität; für radio-
logische Laboranalysen zuständig) involviert. 

 
Abbildung 9 Organisation der Untersuchungen in potenziell kontaminierten Gebäuden (Auszug 

aus dem Wirkungsmodell). Linke und mittlere Spalte: Umsetzung/Vollzug und Out-
puts; rechte Spalte: Ausführung durch Dienstleister (Outcome).  

Nicht alle Verdachtsfälle waren schon zu Beginn des Aktionsplans bekannt. 
Im Verlauf der Umsetzung des Aktionsplans kamen immer noch neue poten-
ziell Radium-kontaminierte Gebäude zur Liste der Verdachtsobjekte. Bei 

Organisation der 
Untersuchungen 

Priorisierung der 
Untersuchungen 
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ernsten Fällen wurden diese nach Möglichkeit vorgezogen. Die Kooperation 
der Eigentümer, Mieter und auch die COVID19-Pandemie waren jedoch 
wichtige Faktoren mit grossem Einfluss auf die Durchführung der Untersu-
chungen. 

Gemäss Rückmeldungen eines/einer Betroffenen in der Online-Umfrage 
wurden in einem Fall Messergebnisse den Betroffenen nicht kommuniziert. 
In einem anderen Fall wurde positiv bemerkt, dass die Untersuchungen und 
die Sanierung im Rahmen eines sowieso geplanten Umbaus erfolgten. 

 Kaum Lücken bei den Untersuchungen  
In Abbildung 5 ist ersichtlich, dass nicht alle ursprünglich verdächtigen Ob-
jekte untersucht wurden, respektive teilweise unauffindbar waren. Von den 
gemäss BAG zu untersuchenden Liegenschaften (n=1093) konnten jedoch 
alle untersucht werden. Bei den untersuchten Objekten waren nicht immer 
alle Räumlichkeiten zugänglich. In Fällen, bei denen nicht alle Räumlichkei-
ten zugänglich waren, wurde die Liegenschaft als Ganzes beurteilt, wenn 
Räumlichkeiten grossmehrheitlich zugänglich waren und/oder eine Arbeit mit 
Radium-Leuchtfarbe in nicht-zugänglichen Räumlichkeiten ausgeschlossen 
werden konnte. Zusätzlich wurde bei diesen Liegenschaften resp. bei den 
betreffenden Räumlichkeiten Vorbehalte durch das BAG ausgesprochen. 

Die Verteilung der Dosisleistungen in Innenbereichen, die den Referenzwert 
von 1 mSv/Jahr überschreiten (n=94), zeigt, dass in der Hälfte der Fälle der 
Referenzwert nur um das eins- bis zweifache überschritten wurde (Abbildung 
10). Diese Werte zeigen, dass selbst für Liegenschaften, die nicht als poten-
ziell Radium-kontaminiert identifiziert worden sind resp. fehlen, keine jährli-
chen Dosen für die Bewohner in Innenbereichen zu erwarten sind, die un-
mittelbare Massnahmen erfordern würden. 

 
Abbildung 10: Verteilung der gemessenen Dosisleistungen in 94 Innenbereichen, in denen der 

Refrenzwert (1 mSv/Jahr) überschritten wurden. 

 Vorgehen bei der Diagnostik zielführend  
In der Online-Umfrage für die Begleitgruppe gab die Mehrheit der Befragten 
an, dass Sie Fragen zum Vorgehen bei der Diagnostik nicht beantworten 
können (Abbildung 11). Von den Befragten, die die Fragen beantworten 
konnten, wurde bei den meisten Fragen eine hohe Zustimmung zum Vorge-
hen bei der Diagnostik signalisiert. Eine überwiegend tiefe oder mittlere Zu-
stimmung gab es lediglich bei den Aussagen «Koordination des Bundes mit 
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kantonalen und kommunalen Stellen betreffend Kontaktaufnahme mit be-
troffenen Eigentümer-/innen zum Festlegen der Messbedingungen» (24 % 
tiefe bis mittlere Zustimmung, 16 % hohe Zustimmung bei 60 % «kann ich 
nicht beantworten») und «Kommunikation des Bundes mit kantonalen und 
kommunalen stellen über den Stand der Untersuchungen (20 % tiefe bis 
mittlere Zustimmung, 24 % hohe Zustimmung bei 56 % «kann ich nicht be-
antworten»). Eine Rückmeldung eines Begleitgruppen-Mitgliedes war, dass 
zusätzliche Untersuchungen möglicherweise hätten vermieden werden kön-
nen, wenn man ein zusätzliches Instrument zur Unterscheidung von Radium-
Kontaminationen und natürlicherweise vorkommenden radioaktiven Abfällen 
(sogenannten NORM: naturally occurring radioactive material) verwendet 
hätte. Mehrere Begleitgruppenmitglieder, die telefonisch zum Vorgehen bei 
der Diagnostik befragt wurden, äusserten sich durchwegs positiv über die 
Entwicklung der Messmethodik, die Kommunikation des BAG vor und wäh-
rend den Untersuchungen, die Handhabung mit Eigentümer/-innen und Mie-
ter/-innen durch das BAG sowie über die Umsetzung der Untersuchungen 
vor Ort. 

Begleitgruppenmitglieder, die in zusätzlichen Interviews befragt wurden, ob 
sie das Vorgehen der Diagnostik als geeignet befänden, konnten keine Aus-
sage dazu treffen, da sie nicht oder kaum in die Untersuchungen vor Ort 
involviert waren. 

Betroffene, die die Online-Umfrage ausfüllten, gaben grossmehrheitlich an, 
zufrieden mit der Umsetzung der Untersuchungen zu sein. 

Das Vorgehen bei der Untersuchung und Sanierung von potenziell Radium-
belasteten Liegenschaften wurde in einem wissenschaftlichen Artikel doku-
mentiert. Der peer-reviewte Artikel ist öffentlich zugänglich [9]. Die Modellie-
rung der Dosisleistungen, denen Bewohner von Radium-belasteten Räumen 
ausgesetzt sind, wurde ebenfalls in einem peer-reviewten Artikel hergeleitet. 
Dabei wurden sowohl Innen- als auch Aussenräume berücksichtigt [8]. 
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Abbildung 11: Beurteilung der Untersuchungen durch Begleitgruppenmitglieder und Betroffene in 

der Online-Umfrage. Stichtag für die Auswertung: 6. November 2023.  

 Bewertung durch das Evaluationsteam  
Die Bewertung erfolgt anhand der Kriterien Kohärenz (Vorgehen und techni-
sche Standards bei der Diagnostik) und Wirksamkeit (anhand der Vollstän-
digkeit der Messungen) auf Basis der oben dargelegten Erhebungen und 
Auswertungen. 

Das Evaluationsteam beurteilt die Kohärenz beim Vorgehen zu den Unter-
suchungen und den technischen Standards bei der Diagnostik als sehr hoch. 
Die Organisation und Priorisierung der Untersuchungen erfolgte zentral 
durch das BAG und stützte sich auf eine wissenschaftliche Grundlage, die 
im Rahmen des Peer-Review validiert wurde. Die Modellierung der 
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Abbildung 12 Organisation der Sanierungen kontaminierter Gebäude (Auszug aus dem Wirkungs-

modell) inklusive Entsorgung der radioaktiven Abfälle. Linke und mittlere Spalte: 
Umsetzung/Vollzug und Outputs; rechte Spalte: Ausführung durch Dienstleister 
(Outcome). 

Wie bei den Untersuchungen waren auch bei den Sanierungen die kantona-
len und kommunalen Behörden nur wenig in die Sanierungen involviert und 
konnten deshalb in den zusätzlichen Interviews keine ergänzenden Angaben 
zu Organisation und Priorisierung der Sanierungen machen. 

Nicht als Sanierung gilt die Entfernung einzelner strahlender Gegenstände 
(z.B. strahlende Flaschen, Dosen, Zifferblätter, Schreibtische) aus Räum-
lichkeiten, wenn dadurch die Strahlenquellen eliminiert werden konnte. 

 Abgeschätzter Sanierungsanteil bestätigte sich  
Mit Stand September 2016 wurde ein Sanierungsanteil von 10 bis 20 % be-
zogen auf alle untersuchten Gebäude geschätzt [11]. Stand Dezember 2023 
liegt der Sanierungsanteil bei zirka 15 %, womit sich der ursprünglich abge-
schätzte Sanierungsanteil bestätigt hat. 

 Sanierungskosten var iierten stark  im Einzelfall  
Die Kosten für die Dekontamination (innen und aussen) betrugen im Durch-
schnitt 25'400 Franken, die Kosten für die Instandstellung (innen und aus-
sen) im Durchschnitt 14'000 Franken. 

Die Visualisierung der Sanierungskosten (Abbildung 13) als Boxplot zeigt, 
dass in den meisten Fällen die Kosten für Sanierungen und Instandstellun-
gen weniger als 30'000 Franken betragen, dass es aber Ausreisser gibt: So 
betrug die teuerste im Inventar verzeichnete Aussensanierung 301'172 Fran-
ken. Diese Zahlen werden durch mehrere Interview-Aussagen und Rückmel-
dungen in der Online-Umfrage der Begleitgruppen bestätigt, wonach die Sa-
nierungskosten sehr variabel waren und stark von lokalen Begebenheiten 
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abhingen. Wichtige Faktoren waren dabei die Ausdehnung der Verschmut-
zung resp. die Menge des verschmutzten Aushubs und der Umfang der In-
standstellung.  

Gemäss einer Rückmeldung aus der Begleitgruppen-Umfrage seien die be-
grenzten Ressourcen effektiv eingesetzt worden, da das BAG den (wissen-
schaftlich erarbeiteten) Sanierungsreferenzwert von 1 mSv/Jahr (und Sanie-
rungszielwert von 100 nSv/Stunde oder weniger für die Netto-Dosisleistung) 
verfolgte; dies im Gegensatz zu vergleichbaren Radium-Sanierungen in 
Frankreich, bei denen Radium-Kontaminationen unter grossen Kostenfolgen 
vollständig dekontaminiert wurden. In einem Fall wurde bemängelt, dass der 
Sanierungswert zu tief angesetzt worden sei. 

Bei der Umfrage bei den Betroffenen kommentierte eine Person, dass der 
Betrag sich von Fall zu Fall unterschieden habe. Die Person begrüsste, dass 
der Realersatz gewährt wurde. In einem Fall wurde eine Böschung saniert, 
bei welcher sich niemand aufhält, weshalb diese Arbeiten im Nachhinein 
evtl. zu aufwändig und teuer waren. In einem Fall wurde zudem erwähnt, 
dass der Ersatz der Gartenerde qualitativ unbefriedigend war. 

 
Abbildung 13 Übersicht über Sanierungs- und Instandstellungskosten Radium-kontaminierter Lie-

genschaften. Der horizontale Strich im Boxplot stellt den Median dar, Punkte sind 
Ausreisser (> ca. 95 % aller Werte). Der Mittelwert wird durch einen roten Punkt 
dargestellt. 

 Kaum Baubewilligungen für Sanierungen benötigt  
Es gab nur 4 Fälle (je ein Fall in den Kantonen Basel-Land, Bern, Neuenburg 
und Solothurn), bei denen eine Baubewilligung erforderlich war. Dabei han-
delte es sich um grössere, kompliziertere Fälle, teils mit Mischkontaminatio-
nen oder Involvierung von Nachbargrundstücken. 

 Sanierung aus Sicht Betroffener ein grosser Erfolg  
Die Frage, ob die künftige Bewohnbarkeit des Objekts gewährleistet werden 
konnte, beantworteten 17 % aller Teilnehmenden der Begleitgruppen-

Bewohnbarkeit 
nach Sanierung 



Summative Evaluation des Aktionsplans Radium 2015-2023 / Schlussbericht  
 

Seite 40 
 

 

Umfrage mit einer hohen Zustimmung. Allerdings konnte die grosse Mehrheit 
der Befragten (83 %) diese Frage nicht beantworten. Auch andere Frage-
stellungen mit Bezug zur Umsetzung und zum Resultat der Sanierungen 
konnte von den Begleitgruppen-Mitgliedern kaum beantwortet werden. Von 
denjenigen, die eine Antwort geben konnte, war eine hohe Zustimmung zu 
verzeichnen (Abbildung 14, erste Spalte). 

Aus Sicht der Bewohner/-innen waren die Sanierungen ein grosser Erfolg: 
Nur 11 % der Betroffenen gaben an, selbst einen erheblichen Aufwand im 
Zusammenhang mit der Umsetzung der Sanierungsarbeiten gehabt zu ha-
ben. Eine überwiegende Mehrheit von 86 % empfand den Aufwand als 
durchschnittlich bis klein (Abbildung 14, erste Frage bei den Betroffenen; 
3 % «kann ich nicht beantworten»). Die Betroffenen waren grösstenteils zu-
frieden mit der Umsetzung der Sanierung, des Ergebnisses und gab an, dass 
die Kontamination grösstenteils beseitigt werden konnte. 

In den meisten Fällen (148 Objekte) verblieben nach der Sanierung noch 
radioaktive Rückstände, jedoch in allen Fällen unterhalb des Referenzwerts. 
Nur in 17 Fällen war eine komplette Dekontamination notwendig oder sinn-
voll. Gemäss BAG war nach erfolgter Sanierung in allen Fällen die fortwäh-
rende Bewohnbarkeit der Liegenschaften sichergestellt. 

 
Abbildung 14 Beurteilung der Sanierungen durch Begleitgruppe und Betroffene in Online-Um-

frage. Stichtag für die Auswertung: 6. November 2023.  
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 Restliche Radiumbelastungen unterhalb des Sanierungsreferenzwerts 
sind auch nach der Sanierung die Norm  
Von den 83 sanierten Gebäuden wiesen 18 Gebäude nach der Sanierung 
keine Radiumspuren mehr auf, und 65 Gebäude wiesen noch geringe Radi-
umspuren unterhalb des Referenzwertes von 1 mSv/Jahr auf. Diese verblie-
benen Radiumspuren betreffen insbesondere nicht-sanierungsbedürftige 
Räumlichkeiten, in denen aufgrund des sehr geringen Gesundheitsrisikos 
die Entfernung dieser Radiumspuren nicht gerechtfertigt ist. In einigen Fällen 
konnte wegen der Statik der Liegenschaften nicht weiter dekontaminiert wer-
den. Auch dort wurden die Jahresdosen in jedem Fall eingehalten. Bei zu-
künftigen Renovationen solcher Objekte bedarf es Massnahmen, um eine 
Verbreitung der restlichen Radium-Kontamination zu vermeiden. Das BAG 
hat darum im Abschlussschreiben zuhanden der Eigentümerschaft darauf 
hingewiesen, dass bei zukünftigen Renovationen solcher Objekte mit dem 
BAG Kontakt aufgenommen werden muss. Zudem ist zu vermerken, dass in 
Gärten das Vorhandensein von Restkontaminationen in der Tiefe auch nach 
der Sanierung nicht ausgeschlossen werden kann, da die entsprechende 
Dosisleistung ab einer bestimmten Tiefe (ab 0,5 Meter) an der Erdoberfläche 
nicht mehr messbar ist. 

 Mischkontaminationen bedingten intensive Abstimmung mit Kanto-
nen , in komplexen Fällen auch mit dem BAFU und der Suva  
Bei 20 % der Aussensanierungen wurden neben radioaktiven Kontaminatio-
nen auch chemische Belastungen gefunden. Diese Art von Verschmutzung 
wird daher Mischkontamination genannt. Mischkontaminationen stellten ein 
Problem für die Sanierung und Entsorgung dar, da z. B. das PSI (Paul-
Scherrer-Institut) keine radioaktiven Abfälle annimmt, die Cadmium oder 
Quecksilber enthalten. Mittels Triagierungen im Einzelfall konnte die Entsor-
gung von Mischkontaminationen sichergestellt werden.  

Nebst Mischkontaminationen mit Schwermetallen, die vor allem im Aussen-
bereich relevant waren, gab es auch Mischkontaminationen in Gebäuden, 
bei denen Asbest oder PAK (Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) 
gefunden wurden. 

Neben den technischen Problemen stellten sich bei Mischkontaminationen 
auch Fragen finanzieller und organisatorischer Natur. Da bei Mischkontami-
nationen die Untersuchung und Sanierung der chemischen Belastung der 
Altlastenverordnung (AltlV) unterliegt, welche von den Kantonen vollzogen 
wird, musste in solchen Fällen die Sanierung und Kostentragungspflichten 
mit den Kantonen abgesprochen werden. In komplexen Fällen wurden auch 
das BAFU und die Suva involviert. Das BAG sorgte bei Mischkontaminatio-
nen dafür, dass sowohl die Strahlenschutzverordnung resp. der festgelegte 
Referenzwert für Radium als auch die chemischen Belastungsgrenzwerte 
der Altlastenverordnung eingehalten werden mussten. 

 Bewertung durch das Evaluationsteam  
Die Bewertung erfolgt anhand der Kriterien Relevanz (des Vorgehens zur 
Bewältigung der Problematik für Mischkontamination), Wirtschaftlichkeit (Ef-
fizienz; anhand der Verhältnismässigkeit der Sanierungskosten), Wirksam-
keit (Umsetzungsqualität anhand Akzeptanz der Baustelle durch Bewohner-
/-innen), Wirksamkeit (Bewohnbarkeit der Liegenschaft nach der Sanierung), 
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von Abfällen wo genau lagern. Im Rahmen der Erstellung der kantonalen 
Kataster der belasteten Standorte (KbS; «Altlastenkataster») wurden mittels 
historischer Untersuchungen unter anderem solche Ablagerungsstandorte 
kartiert. In der Summe sind in der Schweiz insgesamt 15'000 ehemalige De-
ponien in den kantonalen KbS aufgeführt. Nebst Schiessanlagen und indust-
riellen Betriebsstandorten stellen ehemalige Deponien in der Schweiz men-
genmässig relevante Altlasten dar. 

Bei der Erstellung der KbS wurde kein Augenmerk auf mögliche radiologi-
sche Altlasten gelegt. Dies hat unter anderem damit zu tun, dass chemische 
und biologische Belastungen über das Umweltschutzgesetz (USG; SR 
814.01) und die Altlastenverordnung (AltlV; SR 814.680) geregelt sind und 
von kantonalen Behörden vollzogen werden, hingegen radiologische The-
men durch das (nicht vom USG abgeleitete) Strahlenschutzgesetz (StSG; 
SR 814.50) und die Strahlenschutzverordnung (StSV; SR 814.501) geregelt 
sind und vom BAG auf Bundesebene vollzogen werden.  

 Messungen nicht indikativ für Radium -Gehalt in Deponien  
Als zusätzliche Schwierigkeit erwies sich das Feststellen radiologischer Alt-
lasten in ehemaligen Deponien: Abfälle in diesen sind oft heterogen verteilt 
und wurden nach Ende der aktiven Deponierungsphase mit Material über-
deckt. Aufgrund der eng begrenzten räumlichen Ausdehnung der Radium-
haltigen Strahlenquellen und der geringen Wasserlöslichkeit dieser Abfälle 
konnten weder im Deponie-Sickerwasser noch an der Oberfläche der Depo-
nien Aktivitäten gemessen werden, welche die Existenz von Radium-Abfäl-
len beweisen würden. Obwohl die Messung von Radioaktivität an der Ober-
fläche einer Radium-belasteten Deponie wegen der schnellen Abnahme von 
Strahlung (im Quadrat zur Distanz) und der Überdeckung mit nicht-strahlen-
dem Material keine oder nur geringe Aktivitäten anzeigt, kann die spezifische 
Aktivität (bezogen auf die Dichte der Strahlenquelle) im Innern der Deponie 
sehr hohe Werte erreichen, die im Falle einer Deponieöffnung eine Gefahr 
für die Gesundheit darstellen können. 

 Klassifizierung  basiert auf Standort -Betrachtungen  
Die Klassifizierung der ehemaligen Deponien basiert deshalb auf Plausibili-
täts-Überlegungen zum Standort der Deponien und allfälliger Uhrenindustrie 
in der Umgebung. Massgebliche Faktoren für die Einteilung waren Betriebs-
dauer der Deponie, Vorhandensein von Betrieben/Ateliers, in denen mit Ra-
dium-Leuchtfarbe umgegangen wurde und Vorhandensein grosser Radium-
Verbraucher in der Nähe (Klassifizierungsschema in Abbildung 16). 

Entstehung der Alt-
lastenkataster 
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Abbildung 16 Klassifizierungsverfahren für die Verwaltung von Deponien, die radiumkontaminier-

ter Abfälle enthalten könnten. * Vorhandensein von mindestens einer Liegenschaft, 
in der mit Radium gearbeitet wurde, in der Gemeinde oder in der Gruppe von Ge-
meinden, welche dieselbe Deponie benutzten. ** LS/D Anzahl Liegenschaften pro 
Deponien. 

Das Konzept für die Klassifizierung wurde vom BAG gemeinsam mit dem 
BAFU und der Suva und mit Unterstützung durch die betroffenen Kantone 
erstellt. Dieses Konzept wurde in einem technischen Bericht zum Deponieteil 
festgehalten (siehe Auszug aus Wirkungsmodell in Abbildung 17). 

Die Umsetzung des Konzepts (Auswahl potenziell betroffener ehemaligen 
Deponien nach Kriterien im technischen Bericht) erfolgte durch die betroffe-
nen Kantone. 

Die Deponie-Kategorien A, B und C entsprechen dabei nicht den in der Ab-
fallverordnung (VVEA, SR 814.600) definierten Deponie-Typen, welche sich 
auf im Betrieb befindliche Deponien beziehen. 

 
Abbildung 17 Organisation der Nachforschungen zu potenziell kontaminierten alten Deponien. 

(Auszug aus dem Wirkungsmodell). Farbig markierte Spalten: Umsetzung/Vollzug 
und Outputs. 
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5.1 Nachforschungen zu potenziell kontaminierten Deponien 
 Katasterdaten generell ausreichend  aber kantonal unterschiedlich de-

tailliert  
Die Klassifizierung der potenziell Radium-kontaminierten ehemaligen Depo-
nien basiert integral auf den KbS-Daten der Kantone und dem Inventar der 
potenziell Radium-belasteten Liegenschaften, welches sich hauptsächlich 
auf den historischen Nachforschungen der Universität Bern [3] und der er-
gänzenden historischen Studie der CSD [5] abstützt. 

Ein Problem, welches dabei die Erstellung eines Klassifizierungskonzepts 
und die anschliessende Klassifizierung durch die Kantone erschwerte, war 
die unterschiedliche Qualität der Einträge in den kantonalen Altlastenkatas-
ter: So zeigte sich, dass der Berner Kataster für die meisten Deponien Infor-
mationen zum Betriebszeitraum enthielt, dies jedoch nicht in allen anderen 
Kantonen der Fall war [4]. 

 Vertiefte historische Nachforschung  in drei Kantonen notwendig  
In den Stellungnahmen der Kantone auf das vom BAG entwickelte Klassifi-
zierungskonzept wies der Kanton Basel-Landschaft darauf hin, dass die Lü-
cken in den damals existierenden historischen Nachforschungen eine reprä-
sentative Betrachtung der Situation im Kanton verunmöglichen. Alle anderen 
Kantone, die eine Stellungnahme gemacht hatten, darunter die am meisten 
betroffenen Kantone, gaben aber an, dass das Vorgehen für die Erfassung 
der potenziell belasteten Deponien pragmatisch und sinnvoll sei. Aufgrund 
der bekanntgewordenen Lücken in einigen Kantonen wurden deshalb in ei-
ner zusätzlichen historischen Studie der CSD Ingenieurs S.A. die histori-
schen Nachforschungen für die Kantone BL, VD und GE vertieft [5]. 

Bei der Online-Umfrage der Begleitgruppe zeigte sich, dass oft fast die Hälfte 
aller Antwortenden angaben, die Fragen zur Beurteilung der alten Deponien 
nicht beantworten zu können (Abbildung 18). Je circa 40 % der Befragten 
stimmten klar zu, dass die Kriterien für Identifikation und Risikoeinstufung 
potenziell radiumkontaminierter Deponien zweckmässig waren und dass 
diese der zutreffenden Kategorie zugeordnet werden konnten. 43 % aller Be-
fragten signalisierten hohe Zustimmung zur Frage, ob die Strahlenschutz-
Massnahmen nach Risikoeinstufung der potenziell kontaminierten Deponien 
sinnvoll seien. 

Schliesslich konnten 62 % aller Befragten die Frage, ob das Inventar der 
potenziell kontaminierten Deponien vollständig sei, nicht beantworten. Eine 
Mehrheit derjenigen, die diese Frage beantworten konnte, signalisierten eine 
hohe Zustimmung. 

Es wurde vereinzelt angemerkt, dass bisher keine Öffnungen von Deponien 
der Kategorie B bekannt sind und keine Deponie der Kategorie C bis dato 
identifiziert wurde.  

Aufgrund von Rückmeldungen von Begleitgruppenmitgliedern und des BAG 
am Workshop wurde zudem bekannt, dass der Kanton Genf eine konserva-
tivere Klassifizierung seiner Deponien (C anstatt B) wünschte. Das BAG hält 
diese Einschätzung in der im Internet veröffentlichten Liste aller potenziell 
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Radium-kontaminierten Deponien fest, geht aber davon aus, dass bis heute 
schweizweit nur eine Deponie der Klasse C bekannt ist. Es handelt sich um 
die Deponie Teufen (AR) (radiologische Altlasten der Radium Chemie AG). 
Diese Deponie war schon vor Beginn des Aktionsplans bekannt und wird 
überwacht. Sie ist zwar nicht in der Deponien-Liste aufgeführt (da sich diese 
nicht in den betroffenen Kantonen befindet), aber wird im technischen Be-
richt erwähnt [4]. 

 
Abbildung 18 Beurteilung der Katasterdaten durch Begleitgruppenmitglieder in der Online-

Umfrage (n=21). Stichtag für die Auswertung: 6. November 2023.  

 

 Bewertung durch das Evaluationsteam  
Die Bewertung der Nachforschungen zu den alten Deponien erfolgt anhand 
des Kriteriums der Relevanz der Katasterdaten auf Basis der oben darge-
legten Erhebungen und Auswertungen. 

Die Katasterdaten waren je nach Kanton von unterschiedlicher Qualität und 
Einträge zu Ablagerungsstandorten unterschiedlich detailliert. Die zusätzli-
che historische Nachforschung nach potenziell radiumkontaminierten Lie-
genschaften in den Kantonen BL, GE und VD [5] hatte keinen Einfluss auf 
die Liste der ehemaligen Deponien, da nur sehr wenige neue Liegenschaften 
identifiziert wurden. 

5.2 Überwachung potenziell kontaminierter Deponien 
 Sinnvolle Massnahmen definiert  

Gemäss Klassifizierungsschema (Abbildung 16) und Ausführung der Depo-
nie-Überwachung im Wirkungsmodell (Auszug in Abbildung 19) gibt es, ab-
hängig von der Risikoeinstufung der Deponien, drei verschiedene Massnah-
men, die angewendet werden: 
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(bezüglich chemischer Verschmutzung) wird, so wird in jedem Fall eine 
strahlenschutzsachverständige Person zugezogen für die radiologische 
Überwachung während Aushubarbeiten. Deshalb scheint es sinnvoll, wenn 
Altlastenbüros sich diese Kompetenzen und die entsprechende Messaus-
rüstung anschaffen. 

Schliesslich stellen die Kantone sicher, dass die Abfallentsorgung ordnungs-
gemäss (nach StSV) erfolgt und der Arbeitsschutz (nach Suva) für den Fall 
einer Deponieöffnung befolgt wird. 

 Bewertung durch das Evaluationsteam  
Die Bewertung erfolgt anhand der Kriterien Relevanz (Eignung der Mass-
nahmen), Wirksamkeit (Zielerreichungsgrad der Erfassung der Deponien mit 
Ra-Kontamination), Nachhaltigkeit (der langfristigen Verwaltung der Depo-
nien) auf Basis der oben dargelegten Erhebungen und Auswertungen. 

Das Evaluationsteam beurteilt die Relevanz bzw. Eignung der Massnahmen 
sowie die Wirksamkeit anhand des Zielerreichungsgrad durch die Erfassung 
der Deponien mit Radium-Kontamination als hoch. Während die kantonalen 
Kataster als Grundlage für die Erfassung der Deponien nicht immer ausrei-
chend waren, führten Informationen aus den historischen Nachforschungen 
zu einem vollständigeren Bild. Dies wird durch Aussagen den Begleitgrup-
penmitgliedern bei der Online-Umfrage gestützt, die das Inventar der poten-
ziell Radium-kontaminierten Deponien für vollständig halten. 

Die langfristige Verwaltung der Deponien obliegt den Kantonen und basiert 
auf dem Klassierungskonzept des BAG, welches unter Mitwirkung der be-
troffenen Kantone entwickelt wurde [4]. Die im Konzept definierten Abläufe 
und Massnahmen erachtet das Evaluationsteam als sinnvoll. Den Verzicht 
auf eine dauerhafte radiologische Überwachung bewertet das Evaluations-
team als schlüssig. Die Massnahmen im Teilprojekt Deponien erachtet das 
Evaluationsteam deshalb insgesamt als dauerhaft bzw. nachhaltig. 

6. Zukünftige Grundleistungen des BAG 

Grundleistungen bezeichnen Dienstleistungen des BAG, die auch nach Be-
endigung des Aktionsplans durch dieses bereitgestellt werden.  

Mögliche Grundleistungen wurden in den ersten explorativen Interviews 
identifiziert. Zusammen mit aus Grundlagendokumenten abgeleiteten mögli-
chen Grundleistungen wurde daraus in der Online-Umfrage bei der Begleit-
gruppe eine Liste von möglichen Grundleistungen zur Bewertung vorge-
schlagen. Die quantitativen und qualitativen Rückmeldungen in der Umfrage 
wurden sodann als Basis für die Gruppenarbeit zu den Grundleistungen am 
Workshop verwendet. 

Die von Begleitgruppenmitgliedern geforderten zukünftigen Grundleistungen 
des BAG fokussieren stark auf das Teilprojekt Gebäude, welches kostenin-
tensiver war und zu einem grossen Teil zentral durch das BAG geplant und 
umgesetzt wurde. Einige im Folgenden aufgeführten Grundleistungen kön-
nen sinngemäss auch für das Teilprojekt Deponien übernommen werden.  

Erhebung mögli-
cher Grundleistun-
gen 
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eine leichte, nicht signifikante Steigerung des persönlichen Sicherheitsemp-
findens über den Zeitraum des Aktionsplans (nicht abgebildet). 

Bei der Begleitgruppe signalisieren 62 % hohe Zustimmung zur Aussage, 
dass das Ziel des Teilprojekts «Gebäude» erreicht wurde, aber nur 48 % 
signalisieren eine hohe Zustimmung zur Aussage, dass das Ziel des Teilpro-
jekts «Deponien» erreicht wurde. Auf Seiten der Betroffenen stimmen über 
zwei Drittel stark zu, dass das Ziel des Teilprojekts «Gebäude» erreicht 
wurde. Zu den Deponien wurde diese nicht befragt. 

 
Abbildung 21 Beurteilung der Ziele. Stichtag für die Auswertung: 6. November 2023.  

 Ziele der Teilprojekte Gebäude und Deponien genügend ambitioniert , 
ausreichend spezifisch und messbar formuliert  
Eine deutliche bis grosse Mehrheit der Teilnehmenden der Begleitgruppen-
Umfrage findet, dass die Ziele der Teilprojekte genügend ambitioniert formu-
liert wurden, und zudem eindeutig formuliert und messbar ist. Lediglich bei 
der Frage, ob die Ziele eindeutig messbar waren, signalisierten 19 % eine 
tiefe bis mittlere Zustimmung. 
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8. Kosten-Wirksamkeit 

 Der Aktionsplan Radium war kostenwirksam  
Die Frage nach der Kosten-Wirksamkeit des Aktionsplans wurde in den In-
terviews als schwierig zu beurteilen wahrgenommen. Gründe dafür liegen in 
der schwierigen Vergleichbarkeit mit anderen Sanierungen (z.B. Altlasten-
Sanierungen gem. AltlV) und darin, dass die übergeordneten Ziele des Akti-
onsplans so allgemein formuliert sind, dass sie kaum quantifizierbar sind 
(Schutz der Gesundheit der Bevölkerung, Schutz der Arbeitnehmenden, 
Schutz der Umwelt). Ausnahme bildet dabei der Referenzwert von 1 
mSv/Jahr für die Schutz der Bevölkerung, der bereits zu Beginn des Akti-
onsplans festgelegt wurde, noch bevor dieser Referenzwert bei der StSV-
Revision per 2018 übernommen wurde (Art. 148 StSV). 

Generell wurde aber sowohl in den Interviews als auch in den offenen Rück-
meldungen im Rahmen der Online-Umfragen konstatiert, dass die 10 Millio-
nen Franken (ohne Personalkosten, zwei Vollzeitstellen), die im Rahmen des 
Aktionsplans für die Bewältigung der radiologischen Altlasten im Zusammen-
hang mit der Verwendung von Radium-Leuchtfarbe in der Uhrenindustrie bis 
in die 1960er-Jahre effektiv und sinnvoll eingesetzt wurden. Oft wurde kom-
mentiert, dass der Aktionsplan nach Bekanntwerden der Problematik alter-
nativlos war und die Kosten durchaus im Rahmen seien, in Anbetracht der 
etwa 150 sanierten Liegenschaften. 

Mit dem Aktionsplan Radium konnte die Radium-Altlasten-Problematik integ-
ral behandelt werden. Hätte man auf den Radium-Aktionsplan mangels Aus-
löser verzichtet, so hätte dies zu einer chronischen und langfristigen Expo-
sition der Bewohner/-innen in den nun sanierten Liegenschaften geführt. Zu-
dem wäre davon auszugehen, dass im Zuge von Renovationen radioaktive 
Abfälle spätestens bei Messportalen der KVA und Metallverarbeiter gefun-
den worden wären (Verpflichtung zur Überwachung der eingehenden Mate-
rialströme gem. StSV Art. 104; gültig seit 1. Januar 2021). Allerdings wäre 
das Rückverfolgen zur Quelle wohl in vielen Fällen nicht mehr möglich ge-
wesen. Diese Nachforschungen wären unter Umständen kostenintensiv ge-
wesen. 

In 2 Fällen wurde kritisiert, dass das Sanierungsziel zu ambitioniert ange-
setzt worden sei. 5 % Teilnehmende von Interviews, Online-Umfrage und 
Workshop bemängelten, dass die Uhrenindustrie in zu geringem Masse an 
den Sanierungskosten beteiligt wurde. 

Gemäss Aussagen des BAG haben sich die Sanierungskosten über die Zeit 
auch nicht wesentlich verändert, wurden aber in Einzelfällen stark von loka-
len Begebenheiten geprägt. So gab es einzelne Fälle, in denen Auflagen des 
Denkmalschutzes Sanierungen erheblich verteuert haben. 

Im Rahmen der Sanierungen wurden die finanziellen Mittel effizient einge-
setzt. Die Gegenüberstellung der Abfallvolumen (Summe der Abfälle, die an 
KVA, Deponien und PSI geliefert wurden) und der Kosten für Sanierung und 
Instandstellung zeigt in der linearen Regression (Abbildung 23) einen signi-
fikanten Zusammenhang (p < 0.001). In der Grafik ist zudem ein Ausreisser 

Qualitative Beurtei-
lung 

Quantitative Beur-
teilung 
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A1 Evaluationsfragen 

1 Wie wurde der Aktionsplan und seine Massnahmen umgesetzt? Gab es 
Abweichungen vom Plan? Wenn ja, welche und weshalb? Wer beteiligte 
sich mit welchen finanziellen Mitteln an welchen Aufgaben?  

2 Wie zweckmässig waren die vier Massnahmen?  

1. Nachforschungen zu potenziell kontaminierten Gebäuden und 
Deponien: 

Waren die historischen Nachforschungen von potenti-
ell kontaminierten Liegenschaften ausreichend? Ist 
das Inventar vollständig? Waren die Katasterdaten 
ausreichend, um potenziell kontaminierten Deponien 
zu identifizieren? Welche waren die Auswahlkriterien?  

2. Messungen in potenziell kontaminierten Gebäuden  

Wie geeignet war das Vorgehen bei der Diagnostik, um 
die Ziele zu erreichen? Wie wurden die Messungen or-
ganisiert/priorisiert? Gab es Schwierigkeiten bei der 
Durchsetzung der Untersuchungen? Gibt es Lücken 
(Bsp. Liegenschaften, die nicht untersucht werden 
konnten)? Was ist bei den weiterzuführenden Grund-
leistungen des BAG zu beachten?  

3. Sanierungen kontaminierter Gebäude  

Wie wurden die Sanierungen organisiert/priorisiert? 
Hat sich der abgeschätzte Sanierungsanteil bestätigt? 
Wie hoch waren die Sanierungskosten? Sind diese im 
Hinblick auf die Zielerreichung des AP (siehe Punkt 4) 
verhältnismässig/angemessen? Benötigte es Baube-
willigungen? Konnte überall die künftige Bewohnbar-
keit des Objekts gewährleistet werden? War die Reno-
vation für die BewohnerInnen akzeptabel? Was ist bei 
künftigen Renovationen (Rückverfolgbarkeit der restli-
chen Radiumbelastungen) zu beachten? Wie hat man 
die konforme Abfallentsorgung organisiert? Welche Lö-
sungen hat man für die Bewältigung von Mischkonta-
minationen gefunden? Gab es Probleme bei der Suche 
geeigneter Deponien? Wenn ja, welche?   

Wie gross ist der Anteil Fälle, wo der Verursacher der 
Kontamination noch existiert? Welche Grundleistungen 
soll das BAG weiterführen? Was ist dabei zu beach-
ten?  

4. Überwachung potenziell kontaminierter Deponien 

Wie gut konnten die ehemaligen Deponien, die mög-
licherweise radium-kontaminierte Abfälle enthalten, er-
fasst werden? Wurden geeignete Massnamen 
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definiert? Ist die langfristige Verwaltung sichergestellt? 
Was ist bei den weiterzuführenden Grundleistungen 
des BAG zu beachten?  

3 Wie gut war die Kommunikation des BAG und die Zusammenarbeit (in-
klusive Konsultation der kantonalen Behörden) auf allen Verwaltungs-
ebenen?  

4 Wurden die Ziele des AP erreicht (Schutz der Gesundheit der Bevölke-
rung, Schutz der Arbeitnehmenden, Schutz der Umwelt)? Sind die Ziele 
der beiden Projekte genügend ambitioniert formuliert, um die überge-
ordneten Ziele zu erreichen? Sind sie ausreichend spezifisch und mess-
bar formuliert?  

5 Haben sich die finanziellen Aufwendungen durch den Bund in Bezug auf 
die Zielerreichung (Bewältigung des Problems der radiologischen Alt-
lasten im Zusammenhang mit der Verwendung von Radium-Leuchtfarbe 
in der Uhrenindustrie bis in die 1960er-Jahre) gelohnt? 
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A2 Zusammensetzung der Steuer- und Begleitgruppe 

Vorname Name  Institution, Einheit  Funktion  
Andrea Arz de Falco 
(Vorsitz) 

BAG, Direktionsbereich Gesundheits-
schutz 

Leiterin 

Sébastien Baechler BAG, Abteilung Strahlenschutz Leiter 
Sybille Estier BAG, Sektion Umweltradioaktivität 

 
Leiterin 

Martha Palacios BAG, Sektion Radiologische Risiken Stv. Leiterin 
Bettina Hitzfeld BAFU, Abteilung Boden und Biotechnolo-

gie 
Leiterin 

Michel Hammans Suva, Team Strahlenschutz  Leiter 

Tabelle 4 Steuergruppe der Evaluation 

Institution  Funktion  
Bundesamt für Gesundheit BAG Daniel Storch, Leiter Sektion Radiologische Risiken** 
Bundesamt für Umwelt BAFU 
SUVA 

 

Kantone  AR, BL, BE, FR, GE, JU, NE, SH, SO, TI, VD, ZH 
Am meisten betroffene Gemeinden  Teufen (AR) 

Bätterkinden (BE) 
Bern (BE) 
Biel (BE) 
Lengnau bei Biel (BE) 
Meinisberg (BE) 
Moutier (BE) 
Nidau (BE) 
Orpund (BE) 
Safnern (BE) 
Tavannes (BE) 
Tramelan (BE) 
Villeret (BE)* 
Langenbruck (BL)* 
Tecknau (BL) 
Waldenburg (BL) 
Genf (GE) 
La Chaux-de-Fonds (NE)* 
Le Locle (NE) 
Neuenburg (NE) 
Val de Ruz (NE) 
Val de Travers (NE) 
Schaffhausen (SH) 
Bellach (SO) 
Bettlach (SO) 
Grenchen (SO) 
Herbetswil (SO) 
Langendorf (SO) 
Luterbach (SO) 
Oensingen (SO) 
Olten (SO) 
Solothurn (SO) 
Wolfwil (SO) 
Welschenrohr (SO) 
Biberist (SO) 
Vallorbe (VD) 
Weiningen (ZH) 
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A3 Wirkungsmodell 
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A4 Fortschritt des Teilprojekts Gebäude 

Kanton Untersuchungen Sanierungen 

Anzahl ge-
messene 
Liegen-
schaften 

Betroffene Gemeinde Anzahl sa-
nierte Lie-
genschaf-
ten 

Betroffene Gemeinde 

BL 15 Bubendorf, Gelterkinden, Hölstein, Langen-
bruck, Niederdorf, Oberdorf, Tecknau, 
Waldenburg, Ziefen   

3 Langenbruck, Teck-
nau, Waldenburg 

BS 1 Basel 0 
 

BE 326 (davon 
205 in Biel) 

Bern, Biel/Bienne, Brügg, Büren an der Aare, 
Cortébert, Erlach, Hasle b. Burgdorf, Kräili-
gen, La Ferrière, La Neuveville, Lengnau b. 
Biel, Loveresse, Lyss, Meinisberg, Moutier, 
Nidau, Orpund, Péry-La-Heutte, Pieterlen, 
Reconvillier, Renan, Safnern, Saint-Imier, 
Sonceboz, Sonvilier, Tavannes, Tramelan, 
Villeret 

62 (davon 
42 in Biel) 

Bern, Biel/Bienne, 
Kräiligen, Lengnau b. 
Biel, Meinisberg, 
Moutier, Nidau, Or-
pund,  Safnern, Saint-
Imier, Tavannes, Tra-
melan, Villeret 

GE 38 Bellevue, Carouge, Chêne-Bougeries, Ge-
nève, Petit-Lancy 

2 Genève 

JU 29 Alle, Courgenay, Delémont, Fontenais, Les 
Bois, Les Breuleux, Porrentruy, Saignelé-
gier, Le Noirmont 

0 
 

LU 4 Luzern 0 
 

NE 452 (davon 
356 in La 
Chaux-de-
Fonds 

Corcelles-Cormondrèche, La Brévine, La 
Chaux-de-Fonds, La Grande Beroche, La 
Sagne, Le Locle, Les Ponts-de-Martel, Mil-
vignes, Neuchâtel, Val-de-Ruz, Val-de-Tra-
vers 

57 (davon 
49 in La 
Chaux-de-
Fonds) 

La Chaux-de-Fonds, 
Le Locle, Neuchâtel, 
Val-de-Ruz, Val-de-
Travers 

SG 1 Bazenheid 0 
 

SH 1 Schaffhausen 1 Schaffhausen 

SO 184 Aedermannsdorf, Balsthal, Bettlach, Bi-
berist, Breitenbach, Derendingen, Flument-
hal, Gerlafingen, Grenchen, Günsberg, Hol-
derbank, Langendorf, Lommiswil, Matzen-
dorf, Mümliswil, Olten, Recherswil, Selzach, 
Solothurn, Trimbach, Welschenrohr, Wolfwil, 
Zuchwil 

34 Bellach, Bettlach, Bi-
berist, Grenchen, Her-
betswil, Langendorf, 
Luterbach, Oensin-
gen, Olten, Solothurn, 
Welschenrohr, Wolf-
wil 

TI 8 Arogno, Bissone, Isone, Locarno, Losone, 
Lugano 

0 
 

VD 25 Belmont-sur-Lausanne, Lausanne, Le Che-
nit, Le Sentier, Rolle, Sainte-Croix, St-Sul-
pice, Vallorbe, Vevey, Pully 

1 Vallorbe 

ZH 9 Küsnacht, Weiningen, Zürich 1 Weiningen 

Total 1093 
 

161 
 

Tabelle 6 Übersicht des Fortschritts der Untersuchungen und Sanierungen in betroffenen 
Gemeinden zum Ende des Aktionsplans (Dezember 2023). Quelle: BAG. 
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A5 Fotoprotokoll Workshop 

A5.1 Ein Wort, welches den Aktionsplan beschreibt 

 

Abbildung 25 Begriffe von Teilnehmenden des Workshops, welche den Aktionsplan beschreiben.  
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